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Betrag von 2.678.000 Dollar brutto (2.594.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung, den in 
Ziffer 6 genannten Betrag auf die Mitgliedstaaten enlsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlllngsresolution 43/232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 
27. August 1991,461198 A vom 20. Dezember 1991 und 
47/218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem 
Besebluß 48/472 A of23. Dezember 1993 geändert worden ist, 
wobei auf einen Thil dieses Betrages, nlImIich 2.6n .580 
Dollar brutto, den anteiJmllßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfnIlenden Betrag. die Beitmgstabel1e fUr 
das Jahr 1994" angewandt wird, und auf den Restbetrag, das 
beißt 13.387.920 Dollar brutto fUr den Zeitraum vom 1. Januar 
his einschließlich 31. Mal 1995, die Beitragstabelle fUr das 
Jahr 199576; 

8. beschließt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) vom 15 .. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steue.rausgleicbsfonds aus den ftlr den 
Zeitraum vom 1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 
1995 gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der Personal
abgabe in Höhe von 492.000 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 82.000 Dollar 
davon anteilmiißig auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum entfallen und der Restbetrag, das heißt 
410.000 Dollar, auf den Zeitraum vom 1. Januar bis ein
schließlich 31. Mai 1995; 

9. beschließt a14/Jerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den veranschlagten sonstigen Einnahmen 
in Höhe von 7.500 Dollar, die fUr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 1995 gebilligt 
worden sind, auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 7 

. anzurechnen ist, wobei 1.250 Dollar anteiJmllßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und der 
Reatbetrag, das beißt 6.250 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1. Januar bis einschließlich 31. Mai 1995; 

10. beschließt ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
g1ioosJaatell an deIn Überscbußsaldo von 5.330.932 Dollar fUr 
den Zeitraum vom 1. Dezember 1991 bis einacbließlich 
30. November 1992 sowie an deIn Überscbußsaldo in Höhe 
von3.n5.797 Dollar fUr den Zeitraum vom 1. Dezember 1992 
bis einschließlich 30. November 1993 auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

11. ermiJchtIgt den GeneralsekretJfr, fUr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die 'D:uppe iIber den in seiner 
Resolution 962 (1994) genehmigten Secbamonatszeitraum 
fortbestehen zu lassen, ftlr die Beobacbtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Thlppenentflechtung fUr einen am 1. Juni 
1995 beginnenden Zeitraum von nicht mehr als sechs Monnten 
Verpflichtungen bis zu einem H6chstbetrag von 2.6n .583 
Do11ar brutto (2.594.000 Dollar netto) pro Monat einzugehen, 
wobei der genannte Betrag nach deIn in dieser Resolution 
festge1egten Schema anteiImlißig auf die Mitgliedstaaten auf
zuteilen ist; 

" SIelte ResoIUIIonen 46/221 A und 48/223 A und Beschlull47/4S6. 
'" SIelte ResoJutfnn 49/19 B. 

12. ersucht den GeneralsekretIl, der Generalve.tsammlUDg 
ilberden Beratenden Ausschuß einen HausbaItsvoIImg 
fUr die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die 
Truppenentflecbtung ftlr den Zeitraum vom 1. Dezember 1993 
bis 30. November 1994 vOlZlllegen; 

13. blttetwnfreiwilIigeBeltrilgeftlrdieBeobacbtertruppe 
der Vereinten Nationen fUr die Thlppenentflecbtung in Form 
von Bmzablungen sowie in Form von ftlr den Generalsekretllr 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend deIn von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45!2S8 vom 3. Mal 1991 festgelegten 
Verfahren ZU VeIWaiten sind; 

14.. beschließt, in die vorlllufige 1hgesordnUDg ihrer 
fIlnfzigsten Tagung unter deIn Punkt "Fmanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Naben 
Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Truppenentflechtung" anfmnehmen 

95. Plentusitv.Ing 
23. Deumber 1994 

49/226. FiDanzterung der InU!rImstruppe der Vereinten 
Nationen In LIbanon 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des Genera1sekretiI über 
die Finanzierung der Interims1ruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon" und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses ftlr Verwaltungs- und Haushaltsfragen14, 

eingedenk der Resolution 425 (1978) des SicberheilSiats 
vom 19. März 1978, mit der der Rat die Interinud:ruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet hnt, sowie der 
danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat das 
Mandat der 'D:uppe verilingert hnt, zuletzt Resolution 938 
(1994) vom 28. Juli 1994, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 8-812 vom 21. April 
1978 iIber die F'mnnzierung der Truppe sowie auf ihre danach 
veraNchiedeten diesbeziJglichen Resolutionen, zuletzt Res0lu
tion 48/254 vom 26. Mai 1994, 

erneut erkliJrrmd, daß es sich bei den Kosten der 'D:uppe wn 
Ausgaben der Organisation bnndelt, die gemäß ArtikeI 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den MitgIiOO
sJaßteß zu tragen sind, 

In BekriiftiglJllg ihrer frII.heren Bescblilsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fUr die Truppe ein anderes 
Verfähren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BeriJckslchtlglJllg der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter enIwickelten Länder zur Leistung verbältnismllBig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftIich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Einsl!lun beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 

" Al49/644. 
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Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Fmanzierung solcher Einslltze, 

eingedenk dessen, daß es unerlllß!ich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgahen gemIIß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/9 E vom 17. Oe
zemher 1979 und die danach verabschiedeten Resolutionen, 
zuletzt Resolution 471205 vom 22. Dezemher 1992, in denen 
sie beschlossen hat, die Artikel 5.2 b), 5.2 tI), 4.3 und 4.4 der 
Fmanzordnung der Vereinten Nationen vorilhergehend außer 
Kraft zu setzen, 

mit Genugtuungfes/stellend, daß eine Regierung freiwillige 
BeitrlIge in Form von Barzahlunmm fiIr die Truppe entrichtet 
hat, 

darilber besorgt, daß es fiIr den GenemIsekretIir nach wie 
vor schwierig ist, den mit der Truppe verbundenen laufenden 
Zahlungsverpflichtongen, wozu auch die Kostenerstattung an 
die derzeitigen und frflheren truppenstellenden Staaten gehört, 
nachzukommen, 

sowie besorgt daröher, daß die Überschußsalden auf dem 
Sonderkonto fiIr die Interimstruppe der Vereioten Nationen in 
Libanon zur Deckung der Ausgaben der Truppe herangezogen 
wurden, um den Eionalnnenausfa info!ge der Nichtzahlung 
oder verspllteten Zahlung von Beitdlgen durch die Mitglied
staaten auszugleichen, und somit erschöpft sind, 

1. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Oher die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die Verschlechterung der Finanz.. 
lage insofern auf die Kostenerstattung an die truppensteUenden 
UInder hat, als sie diesen eine znslltzliche Belastung auferlegt 
und die weitere Bereitstellung von Soldaten fiIr die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon geflIhrdet und somit 
unter anderem die ErfIlllung ihres Auftrags beeinträchtigt; 

2. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

3. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Trnppe so eft1zient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird: 

4. fotrlert alle Mitgliedstsaten ntlChdrllcklIch atif, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beitdlge fiIr die 
Truppe umgehend und vo1lstllndig entrichtet werden; 

5. beschließt, fiIr den Einsatz der Truppe vom 1. August 
1994 bis einschließlich 31. Januar 1995 auf dem Sonderkonto 
fiIr die Interimstruppe der Vereioten Nationen in Libanon den 
von der Generalversamm1ung gemIIß Ziffer 15 ihrer Resolu
tion 48I2S4 genehmigten und antei1mäBig aufgeteilten Betrag 
von 71.142.000 US-Dollar brutto (68.847.000 Dollar netto) 
hereitzusteUen; 

. 6. besChließt tZ14Perdem, auf dem in Ziffer 5 genanoten 
Sonderkonto fiIr den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Juli 
1995 einen Betrag von insgesamt 67.407.000 Dollar brutto 
(65.225.000 Dollar netto) hereitzusteUen, vorbehaltlich des 
Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe Oher 
den 31. Januar 1995 hinaus zu verU!ngern, und der vom Rat zu 
beschließenden Mandatszeitrllume; 

7. beschließt ferner, als M-hne-Regelung, den in 
Ziffer 6 genannten Betrag auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die von der 
Generalversammlung in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 
431232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versamm
lung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezemher 1989, 
45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezemher 
1991 und 47/218 A vom 23. Dezemher 1992 und in ihrem 
Beschluß 48/472 A vom 23. Dezemher 1993 ~ worden 
ist, und dabei die BeitmgstabeIle fiIr das Jahr 1995"" zu beriIck
sichtigen, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, 
das Mandat der Truppe Oher den 31. Januar 1995 hinaus zu 
verlängern, und der vom Rat zu beschlieBenden Mandats
zeitrliume; 

8. beschlf4Jt, daß der jeweilige Antei1 der Mitgliedstaa
ten an den veranschlagten nicht aus der Personalabgabe 
stammenden Einnahmen in Höhe von 10.000 Dollar, die fiIr 
den Zeitraum vom 1. Februar bis einschließlich 31. Juli 1995 
gebilligt worden sind, auf ihre anteiligen Beitdige nach 
Ziffer 7 anzurechnen ist; 

9. beschließt ai4/erdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (Xl vom 15. Dezemher 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den fiIr den Zeitraum vom 1. Februar bis einschließlich 31. Juli 
1995 gehilligten veranschlagten Einnahmen aus der P~
abgabe in Höhe von 2.172.000 Dollar auf ihre anteiligen 
BeitdIge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. el'1llllchtigt den GenemIsekretIir, fiIr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Truppe Ober den 31. Juli 
1995 hinaus weiterzufllbren, fiIr den Einsatz der Truppe 
während eines am 1. August 1995 beginnenden Zeitraums von 
höchstens sechs Monaten Verpflichtongen bis zu einem 
Höchstbetrag von 11.234.500 Dollar brutto (10.870.830 Dollar 
netto) pro Monat einzugehen, wobei der genannte Betrag nach 
dem in dieser Resolution festgelegten Schema anteilmllßig auf 
die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

11. beschließt, die Bestimmungen der Artike1 5.2 b), 
5.2 tI), 4.3 und 4.4 der Fmanzordnung der Vereioten Nationen 
hinsichtlich des Betrages in Hllhe von 17.978.460 Dollar, der 
andemfalls nach diesen !Jes!immungen verfallen wOnIe, einst
weilig außer Kraft zu setzen, wobei der genannte Betrag auf 
dem im Beschlußteil der Resolution 3419 E der Generalver
sammlung genannten Konto verbucht und bis zu einem 
weiteren Beschluß der Versammlung dort verwahrt wird; 

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
tlher den Beratenden Ausschuß einen HaushaltsvoIIzugsbericht 
fiIr die Truppe fiIr den Zeitraum vom 1. Februar 1994 bis 
31. Januar 1995 vorzulegen; 

13. bittet um freiwi1lige Beitdlge fiIr die Truppe in Form 
von Bmzahlungen sowie in Form von fiIr den Generalsekretllr 
annehmbaren Dienst- und Sschleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend dem von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezemher 1988,44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt, in die vorläufige 'Thgesordnung ihrer 
ftInfzigsten Tagung uotet dem Punkt "Fmanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen 



Osten" den Unterpunkt "1nterimBtruppe der Vereinten Natio- Mitsliedstaaten. die es betrifft, nachdrflcklich lIIIf, die Zahlung 
nen in Libanon" aufzunehmen. ihrer ausstehenden venmlagten BeitrIIge sicherzustellen; 

95. P/enarsllvmg 
23. Dezember 1994 

491Zl7. FbumzIenmg der VerIfIkatII'l11iDIfuIon der Ver
einten Nationen fDr Angola n 

DIe Generalversammlung, 

noch Belumdlung des Berichts des Generalsekretiirs Ober 
. die F"manzierung der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola" und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwa1tungs- und Haushalts
fragen"', 

unter Hinweis auf die Resolmion 626 (1988) des Si
cherheitsrats vom 20. Dezember 1988, mit der der Rat die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola 
eingerichtet bat, die Ratsresolmion 696 (1991) vom 30. Mai 
1991, mit welcher der Rat beschloß, der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen fiIr Angola (seither Verifikations
mission der Vereinten Nationen fiIr Angola ß) ein neues 
Maodat zu Obertragen, sowie seine danach verabschiedeten 
Resolmionen, zuletzt Resolution 966 (1994) vom 8. Dezember 
1994, 

sowill unter Hinweis auf ihre Resolution 431231 vom 
16. Februar 1989 Ober die Finanzierung der Verifikations
mission sowie ihre danach verabschiedeten Resolutionen und 
BeschlUsse, zuletzt Resolution 48/241 vom 5. April 1994, 

emeut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Verifika.. 
tionsmission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artlkel17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

U1/Ier Hinweis auf ihre früheren BeschlUsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgahen der Verifikationsmission ein 
aaderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUckstchtigUIIg der 'Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistnng verhliltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaft1ich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstaade sind, zu solchen Einsätzen beizutragen, 

eingedenk der sieb aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIIndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierong solcher Einsl!t7e , 

eingedenk dessen, daß es unerll!ßlich ist, die Verifikations
mission mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, 
damit sie ihren Anfgaben gemIIß den entsprecheaden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenmnis von dem Staad der Beiträge fiIr die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n per 
21. Dezember 1994, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Hllhe von 13.458.533 US-Dollar, und fordert alle 

" A/49/433 und Kotr. I und 2. 
'" A/491788. 

2. gibt ihmr Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedeasichernden Tätigkeiten infolge der vexspllteten 
Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten ins
besondere Mitgliedstaaten mit Beitragsrilckstllnden; 

3. .fi»rlert alle Mitg!;edstaaten nIlChdrilckIich auf, a1les zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre venmIagten BeitrIIge fiIr die 
Verifikationsmission umgehend und vollstllndig entrichtet 
werden; 

4. schllllflt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

5. bilUgt m""""'msweise die in der AnIage zu dieser 
Resolution enthaltenen Sonderregelungen fiIr die Verifika.. 
tionsmission belieffend die Anwendong des Artikels IV der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelhewil
liguagen, die zur Begleichong von Verpflichtungen gegenüber 
Regierungen, die Kontingente undIodet logistiBche UnterstiJt. 
zung fiIr die Mission zur VerfOgung stellen, über den in den 
Artikeln 4.3 und 4.4 der Finanzordnung vorgesehenen Zeit
raum weiterge1ten; 

6. beschließt, fiIr die Aufrechterhaltung der Verifika.. 
tionsmission während des Zeitraums vom 1. Juni bis 
30. September 1994 auf dem Sonderkonto fiIr die Verifika
tionsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n den Betrag 
von 8.986.700 Dollar brutto (8.591.200 Dollar netto) be.teitzu
stellen, worin der gemäß Resolution 48/241 der Generalver
sammlung bereits genehmigte und antei1mIlßig anfgeteilte 
Betrag in Hllhe von 8.394.800 (7.988.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschiießt ll14fIen/em. als Ad-hoc-Regelung und unter 
BerUcksichtigung des gemäß Resolution 48/241 der General
versammlung bereits anteilmllBig aufgeteilten Betrags in HIlbe 
von 8.394.800 Dollar brutto (7.988.000 Dollar netto), den 
zusIItzlichen Betrag von 591.900 Dollar brutto (603.200 Dollar 
netto) filrden Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 1994 auf 
die Mitsliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 431232 vom 1. MlIrz 1989 festgelegt und von der Ver
sammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989, 4S/269 vom 27. August 1991, 461198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie ihrem Beschluß 481472 A vom 23. Dezember 1993 
gefto,dert worden ist, und dabei die in den Venuunm!IIDg11-
resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 481223 A 
vom 23. Dezember 1993 und in Vensammlungshesc1Jluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitragstahelle fiIr 
die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berf1cksichtigen; 

8. be9Chlll/llt femer, daß im EjnkJang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 19S5 bei der Festlegung der 
anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 die 
Verminderong ihres jeweiligen Gutbahens im Steuenms
gleichsfonds aus den fiIr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. September 1994 gebil1igten veranschlagten Hinnahmen aus 
der Personalabgahe in HIlbe von 11.300 Dollar zu berIIcksich
tigen ist; 




